
Beitragsordnung

1. Es werden folgende Mitgliedsbeiträge gem. § 7 Abs. 3 i.V.m. § 9 
Abs. 1 Zif. f) der Clubsatzung erhoben:

• Aktivenbeitrag € 8,-- monatlich
(ordentliche und jugendliche Mitglieder, die das Sportangebot des Clubs aktiv 
nutzen)

• Förderbeitrag € 4,-- monatlich
(ordentliche und jugendliche Mitglieder, die während eines Geschäftsjahres nicht 
am Sportbetrieb des Clubs aktiv teilnehmen)

• Familienbeitrag € 12,-- monatlich
(ordentliche und jugendliche Mitglieder derselben Familie, unabhängig davon, 
ob sie am Sportbetrieb des Clubs aktiv teilnehmen)

• Firmenbeitrag € 25,-- monatlich
(außerordentliche Mitglieder, die Zweck und Ziele des Clubs fördern wollen)

• Entfernungsermäßigung für Aktive und Familien 25%
(Wohnsitz des Mitglieds bzw. der Familie ist außerhalb der Landkreise Goslar 
(außer Seesen, Lutter, Liebenburg), Wernigerode, Osterode (außer Bad Grund), 
Nordhausen (außer Goldene Aue, Solstedt, Hainleite), der Gemeinde 
Gieboldehausen, Rhumspringe und der Samtgemeinde Schladen)

2. Mitgliedsbeiträge sind einmal jährlich im Voraus zu Beginn eines 
jeden Geschäftsjahres fällig. Bei unterjährigen Beitritten besteht 
Beitragspflicht ab dem Aufnahmemonat im Voraus für den Rest 
des Geschäftsjahres. Beiträge werden ab dem 01.01.07 
erhoben.

3. Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge erfolgt ausschließlich per 
Bankeinzug.
Evtl. anfallende Kosten für Rücklastschriften, Mahnungen etc. 
gehen zu Lasten des jeweiligen Mitglieds.

4. Das Präsidium kann beschließen, daß einem Mitglied, das 
unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, der Beitrag 
gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder teilweise 
erlassen wird.

5. Diese Beitragsordnung tritt mit ihrer Verabschiedung am 
11.12.2006 in Kraft.
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